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Mauern aus Naturstein werden als dauerhafter Grundstücks-
abschluss oder als dekoratives Trennelement auch im privaten 
Garten immer beliebter. Dazu trägt sicherlich bei, dass man 
eine Natursteinmauer heute nicht mehr mühsam Stein auf 
Stein errichten muss. 
Einfacher geht es mit sogenannten Gabionen. Dies sind 
Drahtkörbe aus verzinktem Metall, die einfach mit Bruch-
steinen aufgefüllt werden und so fast im Handumdrehen an 
der gewünschten Stelle stehen.
Bekannt sind Gabionen schon länger aus dem öffentlichen 
Raum, wo sie für Lärm- oder Sichtschutzwände, zur Befesti-
gung von Hängen und Böschungen, im Landschaftsbau, im Straßen- und Wegebau und 
vielen anderen Bereichen eingesetzt werden. Im privaten Umfeld beliebt macht sie ihr 
einfacher Aufbau, das natürliche und dekorative Aussehen, das sich mit unterschiedlichen 
Gesteinsarten und -farben je nach Geschmack variieren lässt, sowie die guten Sichtschutz- 
und Schallschutzeigenschaften.
Bei der Planung einer Steinmauer mit Gabionen sollte man darauf achten, dass diese einen 
dauerhaften Korrosionsschutz besitzen, denn Rost gefährdet die tragende Funktion der 
Drahtkörbe.	 Foto: djd/Institut Feuerverzinken/© Rainer Sturm/Pixelio

Herbstlaub
Jetzt kommt die Zeit der früh ein-

setzenden Dunkelheit, der Stürme 
– und des Laubfalls. Das stellt auch 

die Verkehrssicherungspflicht eines 
Hauseigentümers vor beachtliche 

Herausforderungen. Sein Augenmerk 
muss beispielsweise auf Astbruch, 

glitschiges Blattwerk und intakte, fest 
verankerte Dachziegel gerichtet sein. 

Der Herbst bringt alljährlich eine ganz 
spezielle Form von Nachbarschafts-

streitigkeiten mit sich, die oft vor Ge-
richt landen.

Foto: djd/Fördergesellschaft 
Holzbau und Ausbau

Vorbereitung fürs Frühjahr
Nur wer in der kalten Jahreszeit Hand 
anlegt, richtig düngt und sensible 
Pflanzen schützt, kann sich im Frühling 
über einen farbenfrohen, „gesunden” 
Garten freuen. Wie Blumenzwiebeln 
richtig überwintern, Pflanzen abgedeckt 
und richtig genährt werden, wie auch 
Gartenteich und Tierwelt berücksichtigt 
werden, listet unser Beitrag auf.	
	 Foto: Nürnberger
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verflechtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog von 60 typischen Fallbeispielen 
rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 116 Seiten.

Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.
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